Beantworten Sie mit Hilfe des Informationsblattes die folgenden Fragen:

1. Welcher Rechtsformzusatz ist für die „Mini-GmbH“ zwingend?

2. wie hoch ist das Mindeststammkapital der „Mini-GmbH“?

3. Welche Verpflichtung ist an die Verwendung des Jahresgewinns der „Mini-GmbH“ geknüpft?

4. Welches Problem ergibt sich aus dem niedrigen Mindeststammkapital in der Außenwirkung?

5. Begründen Sie, ob Sie bei Erreichen eines Kapitals von 25 000 Euro zur GmbH umfirmieren würden?

6. Fassen Sie die Mindestvoraussetzungen bei Gründung einer „Mini-GmbH“ in Stichpunkten zusammen. 

Informationsblatt UG (haftungsbeschränkt)

Mit der UG (haftungsbeschränkt) bzw. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) existiert seit 01.11.2008 eine auf kleine und mittlere Unternehmensgründungen abgestimmte Version der bisherigen GmbH. Mit einem Mindestkapital von einem Euro besteht bei UG (haftungsbeschränkt) die Möglichkeit, eine Existenzgründung in Form einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft vorzunehmen. Bei Gründung sind folgende Unterlagen notwendig, welche auch als Mini GmbH Gründungsset bezeichnet werden:

1. Musterprotokoll für die Unternehmergesellschaft
2. Handelsregisteranmeldung für die Unternehmergesellschaft
3. Bestellung des Geschäftsführers der Unternehmergesellschaft
4. Liste der Gesellschafter der Unternehmergesellschaft

Das Gesetz sieht eine Musterprotokoll (auch Mustersatzung bezeichnet) vor, was die Gründung deutlich einfacher und unkomplizierter macht. Aufgrund des niedrigen Stammkapitals ist  die notarielle Beurkundung deutlich günstiger als bei der "normalen" GmbH. 

Mit der UG (haftungsbeschränkt) wurde damit endlich eine Alternative zur Limited Gründung für deutsche Gründer und Unternehmer geschaffen, mit dem Ziel die Abwanderungszahl deutscher Unternehmen ins Ausland zu reduzieren. Die Einführung der UG (haftungsbeschränkt) soll zu einer deutlichen Vereinfachung einer Existenzgründung in Deutschland führen. Durch die geringen Gründungskosten und das Musterprotokoll kann die UG (haftungsbeschränkt) nun auch mit anderen europäischen Kapitalgesellschaften mithalten.

Aufgrund der fehlenden Kapitalausstattung muss die UG (haftungsbeschränkt) allerdings ein Viertel ihres Jahresgewinns ansparen. Hat die Unternehmergesellschaft die Schwelle der Mindesteinlage für die „große“ GmbH in Höhe von 25.000 Euro erreicht, besteht die Möglichkeit die UG (haftungsbeschränkt) in die Rechtsform der klassischen GmbH umzuwandeln. 

Die UG (haftungsbeschränkt) bietet, genau wie die klassische GmbH, für den Unternehmer die Möglichkeit, seine Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft zu beschränken. Mit der Gründung einer Unternehmergesellschaft haftet der Gründer demnach nur für vorsätzliches Handeln mit seinem Privatvermögen. Für Existenzgründer ist die  Die UG (haftungsbeschränkt) deshalb eine sehr gute Alternative zur Gründung eines Einzelunternehmens bzw. einer Personengesellschaft. 

Vor allem zur Limited bietet die UG (haftungsbeschränkt) eine starke Alternative. Mit der auch als Ein Euro GmbH bezeichneten Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) sind die Gründungsformalitäten sehr stark vereinfacht worden, so dass kein Wettbewerbsnachteil mehr besteht. Damit ist diese Rechtsform nicht nur für Gründer eine interessante Rechtsform, sondern auch für bereits bestehende Unternehmen, die entweder in Form der Einzelunternehmung tätig sind oder sich aufgrund der früher komplizierten Gründung für die britische Limited entschieden haben. 

Ein weiterer großer Vorteil ist die Umwandlung der UG (haftungsbeschränkt) in die Rechtsform der klassischen GmbH bei Erreichen der Schwelle für die Mindestkapitaleinlage in Höhe von 25.000 €. Damit können die Gesellschafter in den Genuss des guten Rufs der klassischen GmbH kommen. Auch dies wird einige Limited Gründer bewegen, eine Umwandlung der Rechtsform hin zur UG (haftungsbeschränkt) anzustreben. 

